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Mit Inkrafttreten des
Dienstrechtsneuord-
nungsgesetzes
(DNeuG) gibt es
auch einige Ände-
rungen im Zusam-
menhang mit der
Genehmigung und
Ausübung von Ne-
bentätigkeiten für
Beamte. 

B
ereits mit dem Zweiten
Nebentätigkeitsbe-
grenzungsgesetz von
1997 kam es zu einer
Eingrenzung von Ne-

bentätigkeiten. Die Vorschriften
werden nun fortgeschrieben,
wobei es aber nicht nur Be-
schränkungen gibt.

Mit Inkrafttreten des DNeuG
werden die Bestimmungen für
genehmigungspflichtige Ne-
bentätigkeiten in § 99 Bundes-
beamtengesetz (BBG) zusam-
mengefasst. So ist grundsätzlich
jede entgeltliche Nebentätigkeit
genehmigungspflichtig.

Die Wahrnehmung einer unent-
geltlichen Vormundschaft, Be-
treuung, Pflegschaft oder einer
Testamentsvollstreckung wird
nun nicht mehr als Nebentätig-
keit angesehen und somit ge-
nehmigungsfrei gestellt (§ 97
Abs. 4 BBG). Denn solche un-
entgeltlichen familienrechtli-
chen Ämter werden überwie-
gend innerhalb des Familien-
und Verwandtschaftsbereichs
aufgrund moralischer Verpflich-
tungen übernommen, die über
Artikel 6 Grundgesetz (Schutz
von Ehe und Familie) auch einen
verfassungsrechtlichen Hinter-
grund haben. 

Ein Regelungsbedürfnis für die
Übernahme einer unentgeltli-
chen Treuhänderschaft wird
jetzt nicht mehr gesehen. Diese
Tätigkeiten sind der Privatsphä-
re der Beamtin oder des Beam-
ten zuzuordnen. Die Anzeige-
pflicht für solche unentgeltli-

chen Nebentätigkeiten entfällt
ebenfalls.

Die Dauer der Genehmigung ei-
ner Nebentätigkeit für aktive Be-
amte wurde bereits mit dem
Zweiten Nebentätigkeitsbe-
grenzungsgesetz generell auf
längstens fünf Jahre befristet.
Daher werden Nebentätigkeits-
genehmigungen auch im Jahr
2009 auslaufen. Beamte und
Beamtinnen, die eine Ne-
bentätigkeit ausüben, sollten al-
so auf die Einhaltung der Befris -
tung achten. Gegebenenfalls ist
die Nebentätigkeit neu geneh-
migen zu lassen. 

Für zugewiesene Beamtinnen
und Beamte im DB Konzern ist
die DB AG im Rahmen des Zu-
ständigkeitskatalogs für die Ge-
nehmigung einer Nebentätig-
keit zuständig (DB AG-Zustän-
digkeitsverordnung). Dazu ist
ein entsprechender Antrag bei
der betreffenden Personalstelle
der DB AG zu stellen. 

Wichtige Bestimmungen 
zu Nebentätigkeiten
Beamtinnen und Beamte bedür-
fen grundsätzlich zur Übernah-
me jeder entgeltlichen Ne-
bentätigkeit einer vorherigen
schriftlichen Genehmigung
durch die zuständige Dienst-
behörde (§ 99 BBG), bezie-
hungsweise die Gesellschaft des
DB Konzerns. Die Genehmi-
gung zur Ausübung einer Ne-
bentätigkeit ist auf längstens fünf
Jahre zu befristen. 

Die Genehmigung ist zu versa-
gen, wenn zu besorgen ist, dass
durch die Nebentätigkeit dienst-
liche Interessen beeinträchtigt
werden. Dies ist insbesondere
der Fall, wenn die zeitliche Be-
anspruchung durch eine oder
mehrere Nebentätigkeiten in

der Woche ein Fünftel der re-
gelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit überschreitet. 

Neu ist, dass wenn der Gesamt-
betrag der Vergütung für eine
oder mehrere Nebentätigkeiten
40 Prozent des jährlichen End-
grundgehalts des Amtes der Be-
amtin oder des Beamten über-
steigt, ebenfalls ein Versagungs-
grund vorliegt. Die Dienst-
behörde kann Ausnahmen zu-
lassen, wenn die Beamtin oder
der Beamte durch Angabe be-
stimmter Tatsachen nachweist,
dass die zeitliche Beanspru-
chung ein Fünftel der regel-
mäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit nicht übersteigt oder
die Versagung unter Berücksich-
tigung der Umstände des Ein-
zelfalls nicht angemessen wäre
(§ 99 Abs. 3 BBG).

Eine Beeinträchtigung der
dienstlichen Interessen wird
dann angenommen, wenn eine
Gefährdung der dienstlichen
Leistungen im Hauptamt nahe-
liegend ist. Neben der bisheri-
gen Regelung, die im Einzelnen
auf die zeitliche Beanspruchung
abstellt, wird mit dem neuen
Kriterium zusätzlich eine Vergü-
tungsgrenze eingeführt (§ 99
Abs. 3 BBG). Dabei wird ange-
nommen, dass zwischen Höhe

der Vergütung und der zeitlichen
Inanspruchnahme typischer-
weise ein enger Zusammenhang
besteht. Bei der Vergütungsgren-
ze wird auf das Endgrundgehalt
des Amtes der Beamtin oder des
Beamten abgestellt, das bei auf-
steigenden Gehältern das höch-
ste Grundgehalt des Amtes dar-
stellt. Es handelt sich aus Grün-
den der Verhältnismäßigkeit je-
doch nicht um eine absolut fest-
stehende Grenze. Für den Fall
des Überschreitens der Vergü-
tungsgrenze hat die Beamtin
oder der Beamte allerdings noch
die Möglichkeit nachzuweisen,
dass eine übermäßige zeitliche
Beanspruchung trotz des erheb-
lichen Verdienstes nicht vorliegt
oder sonstige Gründe gegeben
sind, die ausnahmsweise eine
Genehmigung der Nebentätig-
keit rechtfertigen.
Ein Versagungsgrund liegt in der
Regel auch vor, wenn sich die
Nebentätigkeit wegen gewerbs-
mäßiger Dienst- oder Arbeits -
leistung oder sonst nach Art,
Umfang, Dauer oder Häufigkeit
als Ausübung eines Zweitberufs
darstellt. Unabhängig von der
Fünfjahresfrist ist eine Geneh-
migung zu widerrufen, wenn
durch die Ausübung der Ne-
bentätigkeit dienstliche Interes-
sen beeinträchtigt werden (§ 99
Abs. 4 BBG).
Nach § 7 der Allgemeinen 
Dienst anweisung für die zuge-
wiesenen Beamten (ADAzB) be-
dürfen Beamte zur Übernahme
einer Nebentätigkeit der vorhe-
rigen schriftlichen Genehmi-
gung durch die DB AG. Die Ent-
scheidung über Anträge auf Ge-
nehmigung einer Nebentätig-
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keit sowie ein Widerruf einer
Nebentätigkeitsgenehmigung
sind der DB AG mit der DB AG-
Zuständigkeitsverordnung
übertragen worden. Anträge
sind deshalb an den jeweiligen
Betrieb zu richten.

Nicht genehmigungs -
pflichtige Nebentätigkeiten 
Nicht genehmigungspflichtig
sind (§ 100 BBG):

1. die Verwaltung eigenen oder
der Nutznießung der Beam-
tin oder des Beamten unter-
liegenden Vermögens,

2. schriftstellerische, wissen-
schaftliche, künstlerische
oder Vortragstätigkeiten,

3. mit Lehr- oder Forschungs-
aufgaben zusammenhängen-
de selbstständige Gutachter-
tätigkeiten von Lehrerinnen
und Lehrern an öffentlichen
Hochschulen und an Hoch-
schulen der Bundeswehr so-
wie von Beamtinnen und Be-
amten an wissenschaftlichen
Instituten und Anstalten und

4. Tätigkeiten zur Wahrung von
Berufsinteressen in Gewerk-
schaften oder Berufsverbän-
den oder in Selbsthilfeein-
richtungen der Beamtinnen
und Beamten.

Die Tätigkeiten der Nummern 2
bis 4 sind der Dienstbehörde
schriftlich vor ihrer Aufnahme
anzuzeigen, wenn für sie ein
Entgelt oder ein geldwerter Vor-
teil geleistet wird. Hierbei sind
insbesondere Art und Umfang
der Nebentätigkeit sowie die
voraussichtliche Höhe der Ent-
gelte und geldwerten Vorteile
anzugeben. Jede Änderung
muss der genehmigenden Stelle
unverzüglich schriftlich mitge-
teilt werden.

Nebentätigkeiten dürfen grund -
sätzlich nur außerhalb der Ar-
beitszeit ausgeübt werden.

Besonderheiten bei 
Versorgungsempfängern
Auch nach Beendigung des ak-
tiven Beamtenverhältnisses sind
im Zusammenhang mit einer Er-
werbstätigkeit einige Regeln zu
beachten.

Anzeigepflicht für 
Ruhestandsbeamte
Ruhestandsbeamte müssen eine
Erwerbstätigkeit oder sonstige
Beschäftigung außerhalb des 
öffentlichen Dienstes, die mit 
ihrer dienstlichen Tätigkeit in
den letzten fünf Jahren vor 
Beendigung des Beamtenver-
hältnisses im Zusammenhang
steht und durch die dienstliche
Interessen beeinträchtigt wer-
den können, vor ihrer Aufnah-
me anzeigen. Die Anzeige-
pflicht endet, wenn die Beam-
ten mit Erreichen der Regel-
altersgrenze in den Ruhestand
treten, drei Jahre, im Übri-
gen fünf Jahre nach Beendi-
gung des Beamtenverhältnisses
(§ 105 BBG).

Verbesserung beim 
Hinzuverdienst
Beim versorgungsunschädli-
chen Hinzuverdienst für vorzei-
tig pensionierte Beamte wird ei-
ne langjährige GDBA-Forde-
rung erfüllt. Die versorgungsun-
schädliche Höchstgrenze beim
Hinzuverdienst (§ 53 Abs. 2 Nr.
3 BeamtVG) wird von 325 auf
400 Euro monatlich erhöht, wo-
bei ein zweimaliges Über-
schreiten dieses Betrages um je-
weils bis zu 400 Euro innerhalb
eines Kalenderjahres außer Be-
tracht bleibt. Dies gilt auch in
Fällen einer vorübergehenden
Erhöhung des Ruhegehaltssat-
zes (§ 14 a BeamtVG).

Es handelt sich hierbei um eine
Folgeänderung zur Anhebung
der Hinzuverdienstgrenzen im
Sozialversicherungsrecht (SGB
III) und stellt damit eine von der
Verkehrsgewerkschaft GDBA
geforderte Gleichbehandlung
dar. Versorgungsempfänger sind
verpflichtet, jedes Erwerbsein-
kommen der Versorgungsbehör-
de anzuzeigen. Auf die vollstän-
digen Anzeigepflichten werden
die Versorgungsempfänger in ei-
nem Merkblatt hingewiesen.

Weitere Informationen stehen
im GDBA-Intranet unter 
„Beamte/ Allg Rechtsgrundla-
gen/ Dienstrecht“ zur Verfü-
gung. j.m.


